
Flugbenutzungsordnung am UL-Sonderlandeplatz "Brunicherberg

für Motorschirme bis 120kg Leergewicht

Jeder Pilot ist an alle gesetzlichen Vorschriften gebunden und nutzt das Fluggelände 

eigenverantwortlich.

Zusätzliche Auflagen und Selbstbeschränkungen:

1. Jegliche Veränderungen am Gelände sind verboten - Veränderungen durch Dritte sind dem 

Vorstand sofort mitzuteilen.

2. Das Gelände darf nur durch eingewiesene Vereinspiloten mit abgeschlossener Ausbildung 

benutzt werden, Ausbildungsflüge sind nicht zulässig. Die Geländeeinweisung findet durch 

einen Vertreter des Vorstandes statt.

3. Vor dem Start ist ein geeigneter Windrichtungsanzeiger (z.B. Windsack) aufzustellen und 

nach der Landung wieder zu entfernen.

4. Die Flugbetriebszeiten sind: Werktags von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, längstens 

jedoch bis 20.00 Uhr für Starts und 22.00 Uhr für Landungen. Samstag, Sonn- und Feiertage 

nicht vor 08.00 Uhr und nicht zwischen 12.00 Uhr und 15.00 Uhr, letzter Start 20.00 Uhr. Nach 

dem Start ist eine Rückkehr grundsätzlich frühestens nach 50 min Flugzeit vorgesehen, 

Platzrundenflüge sind zu unterlassen.  

  5. Parken der Fahrzeuge auf dem Anwesen von Herrn Bühler 

29.04.2025      Der Vorstand Finanzverwalter 

                              


